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»etjeidfjnen einen $mportwert für baS 1. Quartal 1928
»on 2,930,000 gr., reichlich 1 SMion mehr als im Ber»
gletchSoterteliahr non 1927. ©ementfpredfjenb finb auch
bie ©Infuhrgewichte in bte .fpöfje gegangen, unb jwar oon
96,000 auf 148,000 q. Iluch l)ter ifi granfreici) mit
Mm Çauptanteil aller Siefetungen beteiligt, unb jmar
I« einem bem Slohelfen ähnlichen SluSmag. Kleinere
Kontingente entfallen bagegen noil) auf ©eutfchlanb, bte

£ftf)ecï)ofloroaîei unb öfterretch.
21. glaReifen. SBenn auch olelleic^t etwas weniger

elementar, fo mar bte SlufwärtSberoegung in ben $m=
Porten non gtadjjetfen ntchtSbeftoweniger Cräftig, unb oer»
jeid^net eine SBertjunahme oon 1,245,000 auf 1,734,000
granlen. Qn ber nämltchen Seit îonnten fi«t> bie ®e=

Wichte non 64,000 auf 96,000 q erhöhen, fo baff eine

©bergen^ jwifcljen ©ewichtS» unb Preisbewegungen alfo
Md)t ju Umflatteren ift. |)tnfichtltch ber wirtfdEjaftSpoli'
tifdjen Qrientterung btefer Importe ift ju erwähnen, bafj
Me franjöfifc^en prooentenjen auch fjter bomtnleren, teil»
weife ift bteS in faft unbeftrittenem SluSmag ber gaÜ.

22. gaffoneifen. |>ter ift eS wefentltdE) tutyiger her
unb ju gegangen, als bei ben beiben nötigen pofitionen,
tnbem wir ^ter mit 2,45 SM. gr. ©tnfuhrwert genau
Me nämttdje (Summe regiftrteren wie in ber Berglens»
Beit non 1927. $mmethln ift bas gmportquantum ge»

fliegen, unb jmar non 163,400 auf 174,000 q. ©tefe
©ioetgetij In ben ©ewichtS» unb Söertbewegungen oer»
wunbett nicïjt, wenn man bebentt, bafj in ben SFcetallen
feit einigen Sahren, unb oetfcljärft tn ben legten SOto»

naten, etne redljt flaue Preisbewegung an ber SageSorb»
nung ift. granlreidE) bedt gegenwärtig runb 70 % un«
ferer ©infufjr an gaffoneifen unb baS ift auch jum Seil
iter ©runb, weStjalb wir uns heute auf nerfdEjiebeneStrtilet
ueu etnfteÛen mußten; benn ©eutfchlanb fptelt tn ber
Belieferung unfereS SanbeS praîtifdE) leine iïîoHe meljr;
höchftenS tommt Beigten noch mit 25 7» beS ©efamtim»
portes in etweld^en Betracht.

23. ©ifen* unb ©taljlbledfje. ©ajj ber ©jport
audfj Mer nur nominelle Bebeutung hat, ift naheliegend
unb wenn wir gleichzeitig einen fehr bebeutenben 3m=
port fefifteücn, fo geigt baS nur bte SCßi^tigleit btefer
Einfuhren für unfer Baugeroerbe unb unfere Snbuflrte.
Bon 7,521,000 ift ber Importwert auf 8,392,000 gr.
angewachfen unb wir etfefjen M^auS, bafj ©ifen» unb
Stahlbleche heute etne größere Bebeutung haben, als
Munb-, gtadM unb gaffonetfen jufammengenommen. SJtit
3luSnaf)me ber ©qnamoblecije bomtntert audfj Me* wieber
Me franjßfifd^e Prooenienj mit ben nämltdjen projentua»
«n Anteilen wte bei ben übrigen pofitionen. ©agegen
uerjeid^nen bte betapierten unb ©pamobled&e etnen Stc
ferungSanteil oon 30 7o für ©eutfchlanb, oon je 25 %
für granfretch unb bie Sfchechoflowalet. polen unb
öfterreich ftnb mit tnapp je 10% oertreten, ©te im
Baugewerbe in heroorragenbem SJlafje oerwenbeten Söell»
Med^e bagegen flammen ju 90% auS Belgien, währenb
Mi ben Stahlblechen wteber bte franjöftfdije Quote mit
M)% ber Steferung im Borbergrunb fleht- gefolgt oon
Belgien unb ber Sfdfjed&oflowalel wit fe 20®/«.

24. ©ifenbahn » Dberbaumaterial. ©ntfpre»

genb ber geringfügigen Sätigfeit auf bem ©ebtete beS

Ba^nbaueS, ber 'fich'jr jur $auptfadf|e nur noch auf Bahn»
Mfumbauten unb Üegung oon ©opptlfpuren befd^ränlt,
m auch Me Smporttätigteit in ber Berid^tSjett etne un»
Mbeutenbe ober olelmehr geringere gewefen als eljebem.
Bon 2,602,000 auf 1,811,000 gr. gefunlen, oerjeidjnet
Ms biesjährige SRefulta^ fomit einen SRüdEfdhlag oon 30®/o.

bie 3luSfuf)r eine unbebeutenbe ift, Itegt auf ber
vonb unb wir oerjid^ten auf eine befonbere Befpred)ung.
Bu »ollen 90®/o wirb unfer Import oon ©ifenbabn'
l^ienen gegenwärtig oon granfreidf) gebedtt unb ©eutfdh
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lanb bat tn ber Belieferung unfereS SanbeS hierin jeg»

lid|e Bebeutung oetloren. Ob für immer, mufj bte Su»
tunft erweifen. S«b»fting«n» 3Betdben unb Kceujungen
bagegen bomlntert immer nocl) bie beutfdbe Quote, obfcbon
btefe Probulte natütlidfj am Pta^flab ber ©cbtenen ge»

meffen etne febr geringfügige Stolle fptelen. ©er Stwport
oon Sldbfen unb Stäbern für Babnwagen oerteilt ftdh ju
ungefähr gleichen Seilen auf ©eutfcblanb unb Belgien.

25. Stäb»«»- ©tefer für baS Baugewerbe febr wich»
tige Slrtitel ift feit einigen Sabren nidbt nur ©egenftanb
ber ©infubr, fonbern tn betworragenbem SJta^ audb ©ï»
portjwetg. $n ber Sat feben loir aucb bteSmal wteber
eine Bermebrung ber SluSfubrmerte oon 2,174,000 auf
2,888,000 gr., wobei aUetblngS nicht oerfdf) wiegen wer»
ben barf, bag gleichiettig auch Me Importe oon gr.
2,498,000 auf 3,559,000 jugenommen haben. Betm @j»

port finb es oorjugSwelfe bte StöbrenoerbinbungS» unb
©pejialfiücle, bte auf bem Internationalen SJtarlt Ion»

lurrenjfäbig ftnb, unb auf fie entfällt benn auch Mr
£>auptanteil ber SluSfubren. granlret^, ©nglanb unb
©übafrila finb jur S«K Me beften Slbnebmer MefeS

SweigeS ber ©<hmeijere£porte. ©ie Smporte bedtt ba>

gegen gegenwärtig granlreith mit 41% ber ©efamtlte»
fetungen, womit eS um atlerblngS nur 1 ®/o über bem Be»

treffnts 'ber beutfchen Quote fleht, ©te reftltchen Kon»

tlngente entfallen jur ^auptfache auf Beigten unb bie

Sfdbechoflowatet. —y.

33ättetftc()e
©er BunbeSrat beantragt tn feinem ©efchäftSbericht

pro 1927, welcher in ber begonnenen Seffton ben etb»

genöfftfchen Släten unterbrettet wirb, bie Slbfchretbungen
oon SRotionen unb poftulaten, welche auf baS bürger-
liehe ©ieblungSwefen Bejug haben, ©einer Begrünbung
entnehmen wir folgenbeS:

©te am 28. Slpril 1920 erheblich ertlärte SHotion
Sir. 886 beauftragte ben BunbeSrat, Bericht unb Antrag
etnjubrlngen: 1. ob unb wte etne bäuerliche ©teblungS»
poltliî oon «Seiten beS BunbeS geförbert werben fann;

2. wie im galle ber nötig wetbenben ©jpropriationen
größerer glächen KulturtanbeS jwects ©rfteüung oon
im öffentlt^en Qntereffe gelegenen Söerten, wie j. B.
©taufeen für öffentliche Kraftwerfe, ben jur Slbwanbe^

rung oon ihrer ©cholle genötigten ©runbeigentümern
neue ©tebelungSftätten unter möglicbfi ben bisherigen
©jciftenjbeftimmungen ober ähnlichen Berhältniffen oon
ben Unternehmern jur Berfügung ju ftellen ftnb.

©er erfte Seil ber SKotion wünfdht eine görberung
ber bäuerlichen ©iebelungen im allgemeinen, ©abei fleht

Sir. 11 Wttstr. fchwetz. Hanvw. °ZeM«g („MetsterblaW^

verzeichnen einen Importwert für das 1. Quartal 1928
von 2,930,000 Fr., reichlich 1 Million mehr als im Ver-
gleichsvierteljahr von 1927. Dementsprechend sind auch
die Etnfuhrgewichte in die Höhe gegangen, und zwar von
96,000 auf 148,000 g. Auch hier ist Frankreich mit
dem Hauptanteil aller Lieferungen beteiligt, und zwar
tn einem dem Roheisen ähnlichen Ausmaß. Kleinere
Kontingente entfallen dagegen noch auf Deutschland, die
Tschechoslowakei und Öfterreich.

21. Flach eisen. Wenn auch vielleicht etwas weniger
elementar, so war die Aufwärtsbewegung tn den Im-
Porten von Flacheisen nichtsdestoweniger kräftig, und ver-
zeichnet eine Wertzunahme von 1,245,000 auf 1,734,000
Franken. In der nämlichen Zeit konnten sich die Ge-
Wichte von 64,000 auf 96,000 g erhöhen, so daß eine

Divergenz zwischen Gewichts- und Preisbewegungen also
nicht zu konstatieren ist. Hinsichtlich der wirtschaftspoli-
tischen Orientierung dieser Importe ist zu erwähnen, daß
die französischen Provenienzen auch hier dominieren, teil-
weise ist dies in fast unbestrittenem Ausmaß der Fall.

22. Fass on ei s en. Hier ist es wesentlich ruhiger her
und zu gegangen, als bei den beiden vorigen Positionen,
indem wir hier mit 2.45 Mill. Fr. Einfuhrwert genau
die nämliche Summe registrieren wie tn der Vergleichs-
zeit von 1927. Immerhin ist das Jmportquantum ge-
stiegen, und zwar von 163,400 auf 174,000 g. Diese
Divergenz in den Gewichts- und Wertbewegungen ver-
wundert nicht, wenn man bedenkt, daß in den Metallen
seit einigen Jahren, und verschärft tn den letzten Mo-
naten, eine recht flaue Preisbewegung an der Tagesord-
nung ist. Frankreich deckt gegenwärtig rund 70-/» un-
serer Einfuhr an Fasfonetsen und das ist auch zum Teil
der Grund, weshalb wir uns heute auf verschiedene Artikel
neu einstellen mußten; denn Deutschland spielt tn der
Belieferung unseres Landes praktisch keine Rolle mehr;
höchstens kommt Belgien noch mit 25-/» des Gesamtim-
Portes in etwelchen Betracht.

23. Eisen- und Stahlbleche. Daß der Export
auch hier nur nominelle Bedeutung hat, ist naheliegend,
und wenn wir gleichzeitig einen sehr bedeutenden Im-
Port feststellen, so zeigt das nur die Wichtigkeit dieser
Einfuhren für unser Baugewerbe und unsere Industrie.
Bon 7,521.000 ist der Importwert auf 8.392,000 Fr
angewachsen und wir ersehen hieraus, daß Eisen- und
Stahlbleche heute eine größere Bedeutung haben, als
Rund-, Flach - und Fasfonetsen zusammengenommen. Mit
Ausnahme der Dynamobleche dominiert auch hier wieder
vie französische Provenienz mit den nämlichen prozentua-
"N Anteilen wie bei den übrigen Positionen. Dagegen
verzeichnen die dekapierten und Dynamobleche einen Lie-
ferungsanteil von 30 °/» für Deutschland, von je 25 °/«

mr Frankreich und die Tschechoslowakei. Polen und
Öfterreich sind mit knapp je 10-/» vertreten. Die im
Baugewerbe tn hervorragendem Maße verwendeten Well-
Reche dagegen stammen zu 90-/» aus Belgien, während
bei den Stahlblechen wieder die französische Quote mit
60°/» der Lieferung im Vordergrund steht, gefolgt von
Belgien und der Tschechoslowakei mit je 20°/».

24. Eisenbahn-Oberbaumaterial. Entspre-
chend der geringfügigen Tätigkeit auf dem Gebiete des

Bahnbaues, der sich ja zur Hauptsache nur noch auf Bahn-
hvfumbauten und Legung von Doppklspuren beschränkt,
?st auch die Jmporttätigkeit in der Berichtszeit eine un-
bedeutende oder vielmehr geringere gewesen als ehedem.
Bon 2.602.000 auf 1,811,000 Fr. gesunken, verzeichnet
bas diesjährige Resultaj somit einen Rückschlag von 30°/».
Aaß die Aussuhr eine unbedeutende ist, liegt auf der
Hand und wir verzichten auf eine besondere Besprechung.
Bu voià 90°/» wird unser Import von Eisenbahn-
Ichìenen gegenwärtig von Frankreich gedeckt und Deutsch

(vniverssI-ksnclsSk-e tVeoä. Z, M,) l
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land hat tn der Belieferung unseres Landes hierin jeg-
liche Bedeutung verloren. Ob für immer, muß die Zu-
kunft erweisen. In Zahnstangen, Weichen und Kreuzungen
dagegen dominiert immer noch die deutsche Quote, obschon
diese Produkte natürlich am Maßstab der Schienen ge-
messen eine sehr geringfügige Rolle spielen. Der Import
von Achsen und Rädern für Bahnwagen verteilt sich zu
ungefähr gleichen Teilen auf Deutschland und Belgien.

25. Röhren. Dieser für das Baugewerbe sehr wich-
tige Artikel ist seit einigen Jahren nicht nur Gegenstand
der Einfuhr, sondern tn hervorragendem Maß auch Ex-
portzwetg. In der Tat sehen wir auch diesmal wieder
eine Vermehrung der Aussuhrwerte von 2,174,000 auf
2,888,000 Fr., wobei allerdings nicht verschwiegen wer-
den darf, daß gleichzeitig auch die Importe von Fr.
2,493,000 auf 3,559,000 zugenommen haben. Beim Ex-
port sind es vorzugsweise die Röhrenverbtndungs- und
Spezialstücke, die auf dem internationalen Markt kon-

kurrenzsähig sind, und auf sie entfällt denn auch der
Hauptanteil der Ausfuhren. Frankreich, England und
Südafrika sind zur Zeit die besten Abnehmer dieses

Zweiges der Schwetzerexporte. Die Importe deckt da-

gegen gegenwärtig Frankreich mit 41°/» der Gesamtlte-
ferungen, womit es um allerdings nur 1 "/» über dem Be-
treffnts 'der deutschen Quote steht. Die restlichen Kon-
tingente entfallen zur Hauptsache auf Belgien und die

Tschechoslowakei. —7.

Bäuerliche Siedlungspolitik.
Der Bundesrat beantragt tn seinem Geschäftsbericht

pro 1927, welcher in der begonnenen Session den eid-
genösstschen Räten unterbreitet wird, die Abschreibungen
von Motionen und Postulaten, welche auf das bürger-
liche Siedlungswesen Bezug haben. Seiner Begründung
entnehmen wir folgendes:

Die am 28. April 1920 erheblich erklärte Motion
Nr. 886 beauftragte den Bundesrat, Bericht und Antrag
einzubringen: 1. ob und wie eine bäuerliche Stedlungs-
Politik von Seiten des Bundes gefördert werden kann;

2. wie im Falle der nötig werdenden Expropriationen
größerer Flächen Kulturlandes zwecks Erstellung von
im öffentlichen Interesse gelegenen Werken, wie z. B.
Stauseen für öffentliche Kraftwerke, den zur Abwände-
rung von ihrer Scholle genötigten Grundeigentümern
neue Siedelungsstätten unter möglichst den bisherigen
Existenzbestimmungen oder ähnlichen Verhältnissen von
den Unternehmern zur Verfügung zu stellen sind.

Der erste Teil der Motion wünscht eine Förderung
der bäuerlichen Stedelungen im allgemeinen. Dabei steht
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wohl bie finanzielle' Unterftfigung berartiger Unterneh»

mungen In etger Sinle. 20 ir haben uns tn unfertn ©e<

fc^äftSberic^t für 1925 bereit erflärt, blelisuboentionSptajiS
im bobenoerbeffetungSwefen ba^ln ja erweitern, bag in
3uEunft n. a. auch bunbeSbeiträge an lanbroirtfchaftltche
©tebelungSbauten, inbegriffen bie guleitung non 5?raft, 2ic|t
unb SDBaffer, bewilligt werben. S)urdfj btefe SluSbehnung
ber bunbeSfuboention bfirfte ber 2Bunfdi) ber Station
auf görberung ber bäuerlichen StebelungSpolitiE im
Gahmen beS jurjeit Möglichen erfüllt fein.

®er jraette Sett ber Lotion betrifft bie grage beS

DtealerfafceS bei ber ßerftörung non Sulturlanb burdfj
bie ©rfteHung öffentlicher 28etEe unb beffen gefetliche
Drbnung bei Expropriationen. ®er bunbeSrat hat bte

©elegenijeit wahrgenommen, in bem mit botfdhaft oom
21. $uni 1926 ben Späten oorgelegten Entwurf etneS

neuen EntelgnungSgefetjeS btefen Seil beS IßogulateS im
SRahmen ber ällöglidhfeit ju löfen, nachbem fäjon tn ber
oorberatenben EïpertenEommifgon ein entfpredjenber 2tn»

trag erörtert, aüerbtngS nur als erftrebenSwerte Söfung
offne 3>»angScharaEter gutgeheißen warben war. 3lrt. 15
beS (Entwurfes fief)t oor, bag unter beftimmten rechtlichen
Sauteten an ©teile ber ®elbentfcf)äbigung eine Erfag»
letftung InSbefonbere auch bann treten îann, wenn infolge
ber Enteignung ein lanbwirtfdhaftllcheS ©ewerbe nid^t
mehr fortgeführt werben fann.

®aS ißoftulat Dir. 956 oom 19. Dftober 1921
wünfcht oom bunbeSrat Prüfung unb beridf)t, ob nicht
oorgängig ober neben ber Dteoigon beS ©efefceS oom
22. ®ejember 1893 betreffenb bie görbetung ber 2anb=
wirtfchaft bie gragen ber bobenoerbefferung unb ber
QnpenEolonifatton burch ein befonbereS bunbeSgefefc zu
orbnen feten.

Qn ber begtünbung beS ißogutateS nannte beffen
Urheber fünf ©ruppen oon Söortehren, bte unter ben

begriff 3lnnenfoloriifation fallen unb etner nähern ißrfi«
fung ju unterziehen wären: 1. bie Erftïjllegung beS

offenen öblanbeS ; 2. bie betbeffetung beftehenber unb
bte Schaffung neuer ©iebelungen; 3. ftaatltdje Eingriffe
in unzwedmägige ©runbbefffcoethältniffe; 4. befämpfung
ber Sanbffucht; 5. Erhaltung unfeteS bobenftänbigen,
etnhetmifchen boIEStumS.

2Bit befffcen îetnen Satafter ber zurzeit noch befte=

henben ßblänbereien, bie ber Urbarifterung harren,
immerhin finb bte grögetn glasen beEannt. ©te ftnb
nicht mehr fehr zahlreich, unb es liegen zum Seit bereits
tßrojeEte für ihre Urbarmachung oor, fo für bte HnES=

fettige 2lnthebene jroifc^ert 3ütidfjfee unb SBalenfee, bie
SDiagabtnO'Ebene, gär anbete ©ebiete würben botgu»
bten gemacht für bte üfflelloration, fo für bte SRhoneebene

im Santon afißatlis. 2Bo bie borauSfetjungen für bie

Urbarifterung beftehenber Öölänbereten — ber 2BiHe ber
beteiligten Steife unb bte„ 2BirtfdjaftltchEeit beS Unter»
nehmenS — gegeben ftnb,. bebarf eS EeineS befonbern
bunbeSgefetyeS, um biefe 2BetEe an bie #anb nehmen zu
tönnen. ®aS beftehenbe ©efeh betreffenb bie görberung
ber Sanbwirtfdhaft burch ben bunb btetet bie 2Jlögltch=
fett, ffe Iräftig zu unterfffi&en.

®te berbefferung beftehenber unb bie ©dfjaf»
fung neuer ©iebelungen fowte ftaatliche Ein»
griffe in unzwedmägige ©runbbefihoerhält»
niffe ftehen in enger berblnbung mit ben ©fiterzufam»
meniegungen, bie oom bmtbe mit bebeutenben Beiträgen
unterftüht werben unb in ben legten fahren einen recht
erfreulichen 2luffchwung genommen haben. ®te 2luSbeh<

nung ber ©uboentionen auf ©tebelungSbauten wirb ins«
befonbere auch bie Schaffung neuer ©iebelungen erleid)-
tern unb förbern. ®te berbefferung unzwedmägiger
©runbbefihoerhältniffe wirb burch baS fchweizetifche 3i=
oilgefehbuch, baS bte Bwangëbeteiligung an bobenoer»

befferungen orbnet, fowte burch bie zugehörigen îantonalen
EtnführwngSgefehe erleichtert.,, Ein ftaatttcheS Eingreifen
gegen ben 2Biflen ber Mehrheit ber beteiligten ift im
allgemeinen nicht Z" empfehlen. ®er berbefferung ber
©runbbefcfcdethäliniffe bient auch ber bunbeSratSbefdhluh
oom 23. SJlärz 1^18 betreffenb bte görberung ber ©ü»
terzufammenlegungeh.

®ie grage ber beEämpfung ber Sanbfludft
unb ber Erhaltung be8 bobenftänbigen ein»
heimifchen bolfStumS war bereits ©egenftanb ein«

gehenber ©tubien unb eines ©utachtenS be§ fchweizeri»
fchen bauernfeîretariateS. ©te wirb neuerblngS oon ber
Sommiffion zur borbehanblung ber blotion baumberger
betreffenb SJla^nahmen zur beîâmpfung ber^EntoöIfe»
rung ber ©ebirgSgegenben geprüft.

3în bem tn grage ftehenben ißoftulat tarn bie in ben

legten SrtegS« unb erften 9la«htrieg8jahren in wetten
bolfsfretfen hetrfc^cttbe 2luffaffung zum SHuSbrud, bie
btSßevigen 3Jla|nahmen zur$ebung berb^a-
buîtionSfâhigîeit uïifereSbobenë genügten nicht,
eS fei oielmeht notwenbig, bag ber bunb, ber fidh bis-
her auf bie finanzielle Unterftühung ber oon ben San»
tonen eingereichten ^ßrojefte befchränfte, auf btcfem ©ebtet
bireft eingreife unb h^rför möglidhft rafch bie gefe^lichen
©tunblagen fchaffe. 3ur 3eit ber begtünbung beS bo»j
ftulateS lag berettS ber Entwurf zu einem eibgenöfjifchen
©tebelungSgefeh oor. Er will bem bunb wettgelfenbe
Sompetenzen für bte ®u«hführung oon ©iebelungSwerten
übertragen, bie tief in bie prioatredjtlidjen berhältniffe ;

ber ©runbbefiher etngreifen; er oerlangt oon ihm aber
auch grofje finanzielle Dpfer zur Unterftühung folcher
ÎBetfe unb zur Schaffung eines elbgenöfflfdjen Siebe»

tungSfonbS. Ein bringenbeS bebürfniS für eine
folche Erweiterung berSâtigîeitbeSbunbeS
unb zum Erlag eines rechtlich unb finanziell fo weittra*
genben ©efeßeS fehlen uns inbeffen, äbgefehen oon ber

grage fetner berfaffungSmâgigîeit, nicht oorzuliegen.
2Bir gaben bem Entwurf beShalb Eeine wettere golge.
®te bisherige Drbnung, wonach ber bunb auf bem
©ebiete beS bobenoetbeffetungSwefenS unb ber $nnen»
Eolonifation nicht felbftänbig oorgeht, fonbern ftdh barauf
befdfränEt, bie Santone in ihren SJlagnahmen zu unter«

ftühen, hat geh burdfauS bewährt unb bfirfte auch ^
3uEunft genügen, um ben wirtlich brtngltchen, oolESwirt»
fchaftltch werloollen SßetEen zum ®urchbruch zu oerhelfen.

3lm 11. 3uni 1924 tub ber SRationalrat burch baS

ißoftulat yir. 1086 ben bunbeSrat ein, p prüfen,
ob nicht zur berbefferung ber E?iftenzbebin»
gungen ber ©ebirgSbewoljner ein betrag in baS

nächfte bubget einzuteilen fei. QnSbefonbere wären ©üb»
oentionen an bte betEehrSwege In ben ©ebirgSgegenbe«
unter betüdftdjtigung ber SeiftungSfähigEeit ber Sflitfub«
oententen zu entrichten ober anfällig zu erhöhen, bie

©dhuloerhältniffe zu oerbeffern unb Me SlrbeitSgeiegen»

hetten zu oetmehren.
2Wit 3uftimmung ber etbgenöfgfdhen Diäte würbe bei

ber 2lufjMung beS boranfchlageS für 1925 oon ber Ein»

fteüung eines befonbern SrebiteS für bie ©ebirgSgegenben
Umgang genommen. ®em SBunfdhe nach Unterftüfcung
ber Etftellung oon berEehrS wegen In ©ebirgSgegenben
würbe burch bie SluSbehnung ber ©uboentionen
auf folche ÜBerfe entfproetjen.

Ucbujicrucutil.
®er ffiauerftoffbrudregler, "ober baS ©auerftoffrebu»

Zteroentil, ift etner ber wicjjtigften Setle einer ©chwetgeret»

Etnridhtung, fowohl In Eingeht auf bte ©üte unb ©pat'
famfelt ber StrbeitSauSffihrung, als audh in Dtüdgcht auf
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wohl die finanzielle' Unterstützung derartiger Unterneh-
mungen in erster Linie. Wir haben uns in unserm Ge-
schäftsbericht für 1925 bereit erklärt, dteSuboentionspraxis
im Bodenverbesserungswesen dahin zu erweitern, daß in
Zukunft u a. auch Bundesbeiträge an landwirtschaftliche
Stedelungsbauten, tnbegriffen die Zuleitung von Kraft, Licht
und Wasser, bewilligt werden. Durch diese Ausdehnung
der Bundessubvention dürfte der Wunsch der Motion
auf Förderung der bäuerlichen Siedelungspolitik im
Rahmen des zurzeit Möglichen erfüllt sein.

Der zweite Teil der Motion betrifft die Frage des

Realersatzes bei der Zerstörung von Kulturland durch
die Erstellung öffentlicher Werke und dessen gesetzliche

Ordnung bei Expropriationen. Der Bundesrat hat die

Gelegenheit wahrgenommen, in dem mit Botschaft vom
21. Juni 1926 den Räten vorgelegten Entwurf eines
neuen Enteignungsgesetzes diesen Teil des Postulates im
Rahmen der Möglichkett zu lösen, nachdem schon in der
vorberatenden Expertenkommission ein entsprechender An-
trag erörtert, allerdings nur als erstrebenswerte Lösung
ohne Zwangscharakter gutgeheißen worden war. Art. 15
des Entwurfes steht vor, daß unter bestimmten rechtlichen
Kautelen an Stelle der Geldentschädigung eine Ersatz-
leistung insbesondere auch dann treten kann, wenn infolge
der Enteignung ein landwirtschaftliches Gewerbe nicht
mehr fortgeführt werden kann.

Das Postulat Nr. 956 vom 19. Oktober 1921
wünscht vom Bundesrat Prüfung und Bericht, ob nicht
vorgängig oder neben der Revision des Gesetzes vom
22. Dezember 1893 betreffend die Förderung der Land-
wirtschaft die Fragen der Bodenverbesserung und der
Jnnenkolonisatton durch ein besonderes Bundesgesetz zu
ordnen seien.

In der Begründung des Postulates nannte dessen

Urheber fünf Gruppen von Vorkehren, die unter den

Begriff Jnnenkolonisation fallen und einer nähern Prü-
sung zu unterziehen wären: 1. die Erschließung des

pffenen Ödlandes; 2. die Verbesserung bestehender und
die Schaffung neuer Siedelungen; 3. staatliche Eingriffe
in unzweckmäßige Grundbesitzverhältnisse; 4. Bekämpfung
der Landflucht; 5. Erhaltung unseres bodenständigen,
einheimischen Volkstums.

Wir besitzen keinen Kataster der zurzeit noch beste-

henden Odländereien, die der Urbaristerung harren.
Immerhin sind die größern Flächen bekannt. Sie sind
nicht mehr sehr zahlreich, und es liegen zum Teil bereits
Projekte für ihre Urbarmachung vor, so für die links-
seitige Linthebene zwischen Zürichsee und Walensee, die

Magadtno-Ebene. Für andere Gebtete wurden Vorstu-
dien gemacht für die Melioration, so für die Rhoneebene
im Kanton Wallis. Wo die Voraussetzungen für die

Urbaristerung bestehender Odländereien — der Wille der
beteiligten Kreise und die^ Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens — gegeben sind, bedarf es keines besondern
Bundesgesetzes, um diese Werke an die Hand nehmen zu
können. Das bestehende Gesetz betreffend die Förderung
der Landwirtschaft durch den Bund bietet die Möglich-
keit, sie kräftig zu unterstützen.

Die Verbesserung bestehender und die Schaf-
fung neuer Siedelungen sowie staatliche Ein-
griffe in unzweckmäßige Grundbesitzverhält-
nisse stehen in enger Verbindung mit den Güterzusam-
menlegungen, die vom Bunde mit bedeutenden Betträgen
unterstützt werden und tn den letzten Jahren einen recht
erfreulichen Ausschwung genommen haben. Die Ausdeh-
nung der Subventionen auf Stedelungsbauten wird ins-
besondere auch die Schaffung neuer Siedelungen erleich-
tern und fördern. Die Verbesserung unzweckmäßiger
Grundbesitzverhältnisse wird durch das schweizerische Zi-
vilgesetzbuch, das die Zwangsbeteiligung an Bodenoer-

befferungen ordnet, sowie durch die zugehörigen kantonalen
Etnfühxungsgesstze erleichtert.,. Ein staatliches Eingreifen
gegen den Willen der Mehrheit der Beteiligten ist im
allgemeinen nicht zu empfehlen. Der Verbesserung der
Grundbesitzverhältnisse dient auch der Bundesratsbeschluß
vom 23. März 1H18 betreffend die Förderung der Gü'
terzusammenlegungen.

Die Frage der Bekämpfung der Landflucht
und der Erhaltung des bodenständigen ein-
heimischen Volkstums war bereits Gegenstand ein-
gehender Studien und eines Gutachtens des schweizeri-
schen Bauernsekretariates. Sie wird neuerdings von der
Kommission zur Vorbehandlung der Motion Baumberger
betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung der^Entvölke-
rung der Gebirgsgegenden geprüft.

In dem tn Frage stehenden Postulat kam die in den

letzten Kriegs- und ersten Nachkrtegsjahren in weiten
Volkskreisen herrschende Auffassung zum Ausdruck, die
bisherigen Maßnahmen zurHebung derPro-
duktionsfähigkeit unseres Bodens genügten nicht,
es sei vielmehr notwendig, daß der Bund, der sich bis-
her auf die finanzielle Unterstützung der von den Kan-
tonen eingereichten Projekte beschränkte, auf diesem Gebiet
direkt eingreife und hierfür möglichst rasch die gesetzlichen

Grundlagen schaffe. Zur Zeit der Begründung des Po-,
stulates lag bereits der Entwurf zu einem eidgenössischen

Siedelungsgesetz vor. Er will dem Bund wettgehende
Kompetenzen für die Durchführung von Stedelungswerken
übertragen, die tief tn die privatrechtlichen Verhältnisse
der Grundbesitzer eingreifen; er verlangt von ihm aber
auch große finanzielle Opfer zur Unterstützung solcher
Werke und zur Schaffung eines eidgenössischen Siede-
lungsfonds. Ein dringendes Bedürfnis für eine
solche Erweiterung der Tätigkeit des Bundes
und zum Erlaß eines rechtlich und finanziell so weittra»
genden Gesetzes schien uns indessen, abgesehen von der

Frage setner Verfassungsmäßigkeit, nichtvorzuliegen.
Wir gaben dem Entwurf deshalb keine weitere Folge.
Die bisherige Ordnung, wonach der Bund auf dem
Gebiete des Bodenverbesserungswesens und der Innen-
kolonisation nicht selbständig vorgeht, sondern sich darauf
beschränkt, die Kantone in ihren Maßnahmen zu unter-
stützen, hat sich durchaus bewährt und dürfte auch in
Zukunft genügen, um den wirklich dringlichen, Volkswirt-
schaftlich wertvollen Werken zum Durchbruch zu verhelfen.

Am 11. Juni 1924 lud der Nationalrat durch das

Postulat Nr. 1086 den Bundesrat ein, zu prüfen,
ob nicht zur Verbesserung der Existenzbedin-
gungen der Gebirgsbewohner ein Betrag in das

nächste Budget einzustellen sei. Insbesondere wären Sub-
ventionen an die Verkehrswege tn den Gebirgsgegenden
unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Mitsub-
venienten zu entrichten oder allfällig zu erhöhen, die

Schulverhältniffe zu verbessern und die Arbeitsgelegen-
heilen zu vermehren.

Mit Zustimmung der eidgenössischen Räte wurde bei

der Aufstellung des Voranschlages für 1925 von der Ein-
stellung eines besondern Kredites für die Gebirgsgegenden
Umgang genommen. Dem Wunsche nach Unterstützung
der Erstellung von Verkehrswegen in Gebirgsgegenden
wurde durch die Ausdehnung der Subventionen
auf solche Werke entsprochen.

Reduzierventile
Der Gauerstoffdruckregler, 'oder das Sauerftoffredu-

zieroentil, ist einer der wichtigsten Teile einer Schweißerei-
Einrichtung, sowohl tn Hinsicht auf die Güte und Spar-
samkeit der Arbeitsausführung, als auch in Rücksicht aus
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